
K. k. Polizeidirektion In Wien.

AUFRUF A.
Außerden imAufrufevom20. Juli, 14.August, 28.September, 27.Oktober1915undimAufrufeBvonheute

fürdieRückkehrderFlüchtlingefreigegebenenBezirkenGalizienswerdennochfolgende, in das „weitere“
KriegsgebietfallendeBezirkefreigegeben:

Jaslo, Cieszanow, Jaworow, Rudki, Sambor, Drohobycz und
Skole.

DieFlüchtlinge, dievorKriegsausbruchin einemdieserBezirkeihrenständigenWohnsitzhattenund
nichtarbeitsunfähigundgleichzeitigerwerbe- beziehungsweisesubeistenziossind, werdenautgofordert, dahin
zurückzukehren.

FürdieRückkehrgeltenfolgendeGrundsätze:1. OieFlüchtlinge, dieineinemdervorerwähntenBezirkeihrenständigenWohnsitzhotten, erheben, wennkeinHindernisbezüglichihrerPersoninderobenerwähntenoderinStaatspolizeilieberHinsichtvurliegt, überihrenAntragvonderWienerPolizeidirektiondenfürdieHeinireifeindennmtlkhfreigegebenenBezirkerforderlichenReisepaß.
2. JenePersonen, dieimGenüssederstaatlichenFlüchtlingsunteratützungstehen,erhaltenvonjenerStelle, welchebisherdieUnterstützungaus¬gezahltbat, somitentwedervonderZentralstellefürKriegsflliehHinge, ]!„ZirkusgasseSoderdemWienerHilfskomiteefürKriegsflüchtlingeodervom

ukrainischenHilfskomiteeFrcifahrtempfehlungraunddieEmpfehlungenzurbegünstigtenRücktieförderungvonEffektenvollständigmittelloserFlüchtlinge.DienichtinstaatlicherUnterstützungstehenden, jedochvollständigmittellosenFlüchtlingeerhaltendieseEmpfehlungenvonderPolizeidireklionInWien.DieFreifahrtempfehlungenfürdieStreckenderköniglichungarischenStaatsbahnenwerdenfürdieseitensderZentralstellefürKriegsflüchtlingeunterstütztenvondieser, füralleandereninWienweilendenFlüchtlingevonderPolizeidirektionausgestellt.
3. l)ieinstaatlicherFlüchUingnunterstützungstehendenFlüchtlingeerhaltennschRückkehrinihrenvorderAbreiseausGaliziendortinnegehabten

WohnsitzdurchvierWochenimWegederdortigenpolitischenBezirks-ImiebungsweiseIsndesfürstlichenl’olizeibehördediestaatlicheFlüchtlingsuntcrslützunggegenVorweisungeinervonderWienerPolizeidirektionausgestelltenspeziellenBestätigungdesBezugesdieserUnterstützungfortbezahil.DerBegünstigungderfreienRückfahrt, dergebührenfreienEffektenbeförderungunddesFortbezugesderstaatlichenFlüchtlingsuntcrstützungin
GalizienwerdendieFlüchtlingenurunterderVoraussetzungteilhaftig, daßolleimgemeinsamenFamilienvertiandelebendenreisefähigenAngehörigenderbetreffendenFamilien,soweitsieausdemangegebenenBezirkenstammenlindgemeinsamuntergebrachtwaren,gleichzeitigundgemeinsaminihreengereHeimatzurückkehrenunddaßäelängstensbis21. Dezember1916dieHeimreiseanlreten,beziehungsweisesichlängstensbis28. DezemberISISbeider
zuständigenk. k. BezirkshauptmannschoftbeziehungsweiselandesfürsllichenPolizeibehördeihre«Wohnorte«inGalizienalszurückgekehrtmelden.WeitershabensiedenNachweiszuerbringen,daßsieinnerhalbderletztenzwölfMonategegenBlatterngeimpftwordensind.DienäherenAufklärungenüberdieFahrt-undFrachtbegünstigungenwerdendirFlüchtlingeseitensderWienerPolizeldirekthmerhallen.

JeneFlüchtlinge, die vorKriegsausbruchihrenWohnsitzin einemdereingangserwähntenBezirkeinne¬
hattenunddieserAufforderungzurRückkehrnichtinnerhalbder angegebenenFristFolgeleisten, verlieren
einerseitsfürdiespätereRückkehrdie Begünstigungder freienFahrtundder gebührenfreienEffektenbeför¬
derung, andererseitsdieweiterestaatlicheFlüchtlingsunterstützung, dielängstensdreiWochenvomTagedieser
Kundmachungan, eingestelltwird.

DieFreigabeweitererBezirkeGalizienssowiederBukowinafürdieRückkehrwirdfallweisekundgemachtwerden.
Wien, am30. November1915.

ÜberAuftragdesk. k. MinisteriumsdesInnern:
DerPräsidentderk. k. Polizeidirektion;

Gorup m. p.
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